
geworden. Ich habe ſchon ſo meine Gabe gehabt, das Vieh gut 3u
behandeln.“ Er konnte nicht anders, als die emerkung dazuſchreiben:

„Wie beſchämend iſt doch dieſe völlige Hingabe dieſen Lehens
beruf für viele Gebildete! Wenn jeder rieſter ann Ende ſeiner Seel—
orgstätigkeit ſo von ſeiner Beziehung U ſeiner Herde ſprechen könnte.“

Wie die Eute ihm ihr Vertrauen ſchenkten, ſo Uchte auch
ſich möglichſt herabzulaſſen, und aher im Dialekt zu ſprechen, was
dem Preußiſch⸗Schleſier reilich nicht beſten gelang. Und ſoweit
EeS ihm möglich war als Ordensmann, bemühte ſich auch
3u helfen, En  Er oder durch Bitten bei ſeinen O  bern oder
vermöge ſeiner Beziehungen einflußreichen Perſonen Er 0  6
den „Vinzenzbruder“, der ſchon in Breslau geweſen, mit dem
tklei nicht ausgezogen. bort E einſt m jungen Jahren

die Notleidenden I thren Wohnungen aufgeſucht, ihnen Nahrungs⸗
mittel und andere ilfe gebracht und agelang verwahrloſten

Armen Unterricht gegeben. So nahm auch gern was „Gute
mit, da  — ?”n ſich Munde abgeſpart oder rbeten atte, Qarme

Kranke oder Kinder 3 erfreuen. Es war überhaupt ſo eine Art,
durch zartſinnige kleine aben jemandem eine Freude bereiten.
Selbſt die durch Jahrzehnte ans arte Krankenbett gefeſſelte Dulderin
und Dichterin der „Narziſſen“, Greiffenſtein, die eigentlich

Rösler bewogen hat, doch ihre Gedichte der Oeffentlichkeit
übergeben, konnte ſich al „Narziſſenmutter“ m jedem ahr
einem Strauß dieſer Blumen aus dem Lieſingtal erfreuen
und erquicken. Und wie vielen Waiſen, Kindern, Kranken, Dienſt⸗
mädchen erhalf beſonders durch ſeine vielen eziehungen m eine

(Schluß folgt.)H 0 einen guten Poſten!

Zur neuren Baturrechtslehre.
Von ni  1 Dr ohann Haring, Graz

Schluß.)
III Eng veriundft mit der modernen Naturrechtslehre iſt die

heutzutage viel gepflegte Soziologie oder eſellſchaftslehre.)
Mit Rückſicht auf das Rechtsleben ird zur Rechtsſoziologie.
hre Aufgabe beſteht darin, das geſell

— (ben auf
ſeine Beziehungen den Re  normen unterſuchen. 77  nter

Geſchi und Literatur bei Bachem, Staatslexikon, I15, 546



Forſchen verſtand die ſeitherige Jurisprudenz ein Gem
Begriffsmathematik und philologiſcher Gelehrſamkeit. Die ſozio⸗
ogiſche Rechtswiſſenſcha verſteht Unter juriſtiſchem Forſchen die
Betrachtung des Seelenlebens und der fortſchreitenden erkehr
ürfniſſe Unter Au  eidung der geſamten ſeitherigen Vor
egri und Gelehrtenſcholaſtik.“) Der Begriffsjurisprudenz (Kon⸗
ſtruktionsjurisprudenz, die den einzelnen F  .  All oft mühſam unter
einen juriſtiſchen Begriff ringt) ird alſo das Oziale Recht Egen⸗
übergeſtellt. Die Anfänge dieſer Richtung reichen auf Jahrzehnte
zurü Es ſei nUuL auf die Namen Ihering,?) ierke, enger“
und teinbachs) verwieſen. Dieſes oziale Recht iſt nun ſtark von
naturrechtlichen Ideen beeinflußt , neuere Autoren bezeichnen
die Soziologie geradezu als die Erbin des EN Naturrechtes. So

Schumpeter:“ „Das Naturrecht iſt nie ausgeſtorben, ob
glei gerade dieſe Disziplin nahe daran war; * erhält ich im An
chluß die En eEdanten bis ber die des 19 Jahrhunderts
und erhält dann neu Lebensblut aus der Soziologie und Sozial⸗
pſychologie.“ Durch die heftige Bekämpfung des Naturrechtes von
Seite der hiſtoriſchen Schule wurde der Rechtsſoziologie neues, ert⸗
volles Material zugeführt. „So aben m einem höheren Sinne
die mächtigſten Feinde des Naturrechtes ſein erk nur fortgeſetzt.“)
a, „die höchſte rein wiſſenſchaftliche edeutung des Naturrechtes
ieg darin, daß ES die Eue Wiſſenſchaft vom ſozialen Menſchen
chuf“

Cber die Aufgabe der Rechtsſoziologie ergeht ſich ausführlich
in temperamentvoller Weiſe Ernſt Fuchs mn ſeiner Schrift „Juri⸗
tiſcher Kulturkam (Karlsruhe

„Die ſoziologiſche Rechtswiſſenſchaft geht von der chon von
Ariſtotele betonten Ahrhei aus, daß das geſamte Recht 2
nUur Normalfälle en niemals aber das unendlich reiche, und
jeden Augenblick ſich verändernde Leben entfernt erſchöpfen
„Die ſoziologiſche Rechtswiſſenſchaft iſt die Kunſt, die Lücken durch
eine methodiſche und ſachkundige Erforſchung der Menſchenſeele und
der Verkehrsbedürfniſſe auszufüllen und den Beobachtungsreihen
Geſetze für die meiſt untrennbar ineinander verwobene Wahrheits⸗

Fuchs E., Juriſtiſcher ulturkampf, Karlsruhe 1912,
Der Zweck uim Recht (erſte Ausgabe Doch ¹ nach V  &ÆX  Uchs,

O. 4, Iherings Stellungnahme wirkungslos.
Die Genoſſenſchaftstheorie und die deutſche Re

ſprechung, 1887

die ſozialen Aufgaben der Rechtswiſſenſchaft, Aufl., 1895
Die brd als Schranke des Rechtserwerbes und der Rech189üb 260. —.5 89
Schumpeter, O., 92
A d. *

Fuchs, O., 51
25*
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aft weiß nicht nur, ſondern zieht offen die Folgen davon, daß

das Geſetz und das fertige Gewohnheitsrecht nicht das ganze Recht

ſind. Sie erkennt vor allem, daß die ſchon geformten Rechtsnormen

abſtrakte Formeln ſind, die nur das begrifflich Gemeinſame von

tauſenden ihrem wirtſchaftlichen Zwecke nach verſchiedenen Verkehrs⸗

vorgängen andeuten.“) „Die ſoziologiſche Rechtswiſſerſchaft lehrt

hauptſächlich, wie man das nicht geſchriebene Recht, das hinter und

zwiſchen den Paragraphen liegende Recht, findet.“) „Die ſozio⸗

logiſche Rechtslehre erkennt, daß es eine Illuſion iſt, wenn man

ſagt, die ausdehnende Auslegung, die Geſetzes⸗ und etwa auch die

Rechtsanalogie bewegen ſich innerhalb des Geſetzes.“))

Wie man aus dieſen Sätzen erſieht, operiert die Rechtsſozio⸗

logie mit einer Art Naturrecht und leitet ſo über zu der im folgenden

Abſchnitt zu beſprechenden Freirechtslehre. Hiemit iſt aber auch ſchon

die Stellung angedeutet, welche die Rechtsſoziologie zur chriſtlichen

Ethik einnimmt. Es wird die „fachkundige Erforſchung der Menſchen⸗

ſeele und der Verkehrsbedürfniſſe“ und „die Wahrheits⸗ und Rechts⸗

findung“ nicht unbeeinflußt bleiben von der ſonſtigen Weltanſchauung

des Forſchers. Im allgemeinen kann man ſagen, daß die gegen⸗

wärtig tonangebenden Rechtsſoziologen keine beſonders freundliche

Stellung gegenüber der Theologie einnehmen.“) „An der Hand der

Theologie hatte das ſozialwiſſenſchaftliche Denken gehen gelernt,

aus ihrer Hand löſte es ſich.“e) — Nur das eine iſt gewonnen, daß

bei der Unbeſtimmtheit des Ausdruckes auch der Vertreter des chriſt⸗

lichen Naturrechtes ſeine Anſchauungen in der „Rechtsſoziologie“

unterbringen kann.

IV. Eine große Rolle ſpielt das moderne Naturrecht und die

Rechtsſoziologie in der beſonders im letzten Jahrzehnt viel beſproche⸗

nen ſogenannten Freirechtsbewegung. Ihren Ausgang nahm

die Strömung von einem uralten Problem: Bindung des Richters

an das Geſetz.

Die Frage iſt beinahe ſo alt wie die Rechtswiſſenſchaft ſelbſt.

Eine zu große Willkür des Richters gegenüber dem Geſetze fördert

den Subjektivismus, die Parteilichkeit und damit die Rechtsunſicher⸗

heit; die ſklaviſche Bindung hingegen führt zum unnatürlichen Forma⸗

lismus und zur Unbilligkeit. In abſoluten Staaten, wo der Geſetz⸗

geber zugleich Richter iſt, kann im einzelnen Fall das Geſetz den

Fuchs,
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66: „Die ganze ſeitherige juriſtiſche Gelehrſamkeit

tangt nichts, de

n ſie iſt eine Afterwiſſenſchaft ähnlich der dogmatiſchen

Theol

ogie“ (1).

6) Schumpeter, a. a. O., 13.„D oziologi tswi
aft weiß nicht nur, ſondern zieht offen die Folgen avon, daß

das Geſetz und das fertige Gewohnheitsrecht nicht das Recht
ind. Sie erkennt vor allem, daß die ſchon geformten Rechtsnormen
abſtrakte Formeln ſind, die nuLr das begrifflich Gemeinſame von
auſenden ihrem wirtſchaftlichen E  E nach verſchiedenen Verkehrs⸗
vorgängen andeuten.““) „Die ſoziologiſche Rechtswiſſerſchaft ehr
hauptſächlich, wie man das nicht geſchriebene Recht, das hinter und
zwiſchen den Paragraphen liegende Recht, findet.““) „Die ſozio
logiſche Rechtslehre erkennt, daß EeS eine 00

luſion iſt, man

ſagt, die ausdehnende Auslegung, die Geſetzes und etwa auch die
Rechtsanalogie bewegen ſich innerhalb des Geſetz

Wie man aus dieſen dtzen erſieht, operiert die Rechtsſozio⸗
logie mit einer Art Naturrecht und leitet ſo ber der im folgenden
Abſchnitt beſprechenden Freirechtslehre. Hiemit iſt aber auch ſchon
die ellung angedeutet, die Rechtsſoziologie 3zur chriſtlichen
Ethik einnimmt. Es ird die „fachkundige Erforſchung der Menſchen⸗
eele und der Verkehrsbedürfniſſe“ und „die Wahrheits und6
findung“ nicht unbeeinflußt bleib von der ſonſtigen Weltanſchauung
des Forſchers Im allgemeinen kann man agen, daß die
wärtig tonangebenden Rechtsſoziologen keine beſonders freundliche
ellung gegenüber der Theologie einnehmen.“) „An der Hand der
Theologie hatte das ozialwiſſenſchaftliche Denken gehen gelernt,
aus ihrer Hand ES ſich.“) (Ur das eine iſt onnen, daß
bei der Unbeſtimmtheit des auch der Vertreter des II
en Naturrechtes eine Anſchauungen m der „Rechtsſoziologie“
unterbringen kann.

1 me große ſpie das moderne Naturrecht und die
Rechtsſoziologie in der beſonders im letzten 60  ahrzehnt viel beſproche
nen ſogenannten Freirechtsbewegung. Ihren Ausgang nahm
die römung von einem Uralten Problem: Bindung des Richters

das Geſetz
Die rage iſt einahe ſo alt wie die Rechtswiſſenſchaft

Eine große Willkür des Richters gegenüber dem Geſetze ördert
den Subjektivismus, die Parteilichkeit und damit die Rechtsunſicher⸗
heit; die klaviſche Bindung hingegen Uhr zUum unnatürlichen Forma⸗
lismus und zur Unbilligkeit. In abſoluten Staaten, wo der Geſetz
geber zugleich Richter iſt, kann im einzelnen Fall das Geſetz den

75  Uchs, O.,
Fuchs,
Fuchs, 63³  61Fuchs,
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aft weiß nicht nur, ſondern zieht offen die Folgen davon, daß

das Geſetz und das fertige Gewohnheitsrecht nicht das ganze Recht

ſind. Sie erkennt vor allem, daß die ſchon geformten Rechtsnormen

abſtrakte Formeln ſind, die nur das begrifflich Gemeinſame von

tauſenden ihrem wirtſchaftlichen Zwecke nach verſchiedenen Verkehrs⸗

vorgängen andeuten.“) „Die ſoziologiſche Rechtswiſſerſchaft lehrt

hauptſächlich, wie man das nicht geſchriebene Recht, das hinter und

zwiſchen den Paragraphen liegende Recht, findet.“) „Die ſozio⸗

logiſche Rechtslehre erkennt, daß es eine Illuſion iſt, wenn man

ſagt, die ausdehnende Auslegung, die Geſetzes⸗ und etwa auch die

Rechtsanalogie bewegen ſich innerhalb des Geſetzes.“))

Wie man aus dieſen Sätzen erſieht, operiert die Rechtsſozio⸗

logie mit einer Art Naturrecht und leitet ſo über zu der im folgenden

Abſchnitt zu beſprechenden Freirechtslehre. Hiemit iſt aber auch ſchon

die Stellung angedeutet, welche die Rechtsſoziologie zur chriſtlichen

Ethik einnimmt. Es wird die „fachkundige Erforſchung der Menſchen⸗

ſeele und der Verkehrsbedürfniſſe“ und „die Wahrheits⸗ und Rechts⸗

findung“ nicht unbeeinflußt bleiben von der ſonſtigen Weltanſchauung

des Forſchers. Im allgemeinen kann man ſagen, daß die gegen⸗

wärtig tonangebenden Rechtsſoziologen keine beſonders freundliche

Stellung gegenüber der Theologie einnehmen.“) „An der Hand der

Theologie hatte das ſozialwiſſenſchaftliche Denken gehen gelernt,

aus ihrer Hand löſte es ſich.“e) — Nur das eine iſt gewonnen, daß

bei der Unbeſtimmtheit des Ausdruckes auch der Vertreter des chriſt⸗

lichen Naturrechtes ſeine Anſchauungen in der „Rechtsſoziologie“

unterbringen kann.

IV. Eine große Rolle ſpielt das moderne Naturrecht und die

Rechtsſoziologie in der beſonders im letzten Jahrzehnt viel beſproche⸗

nen ſogenannten Freirechtsbewegung. Ihren Ausgang nahm

die Strömung von einem uralten Problem: Bindung des Richters

an das Geſetz.

Die Frage iſt beinahe ſo alt wie die Rechtswiſſenſchaft ſelbſt.

Eine zu große Willkür des Richters gegenüber dem Geſetze fördert

den Subjektivismus, die Parteilichkeit und damit die Rechtsunſicher⸗

heit; die ſklaviſche Bindung hingegen führt zum unnatürlichen Forma⸗

lismus und zur Unbilligkeit. In abſoluten Staaten, wo der Geſetz⸗

geber zugleich Richter iſt, kann im einzelnen Fall das Geſetz den
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66: „Die ganze ſeitherige juriſtiſche Gelehrſamkeit

tangt nichts, de

n ſie iſt eine Afterwiſſenſchaft ähnlich der dogmatiſchen

Theol

ogie“ (1).

6) Schumpeter, a. a. O., 13.66: „Die ſeitherige Uriſtiſche Gelehrſ amkeit
aug nichts, de ſie iſt eine Afterwiſſenſchaft ähnlich der dogmatiſche
Theologie“

Schumpeter, O.,



konkreten Verhältniſſen angepaßt, eigentlih abgeändert werdenFerner kann der Geſetzgeber ſe für die Anpaſſung des einzelnen
Falles ſorgen. Etwas Aehnliches findet ſich imPm römiſchen Recht,
wo der Prätor dem Richter Weiſungen über die Anwendung des
Geſetzes gibt Bei den deutſchen Völkern pielte das Gewohnheits⸗recht eine große Rolle Die naturrechtliche Ule des 17 und 40

ahr⸗hunderts lehrte zwar, daß das 0ſitive nuL inſoweit Geltung
habe, als ES mit dem Naturrecht übereinſtimmt. ber gerade Unter
der rſcha des Naturrechtes kam ES den großen Kodifikationen11 einzelnen Staaten Da man nun annahm, daß dieſe Geſetze dem
Naturrecht entſprechen, und da nfolge der Trennung der Eſe
gebung von der Juſtiz und der Verwaltung dem Richter jegliche
Einflußnahme auf Abänderung des Geſetzes iſt, ſo ergab
ſich als Abſchluß dieſer Entwicklung gerade die ſtramme Bindung
des Richters das Geſetz Die hiſt

ſche Ule betrachtet
jede Kodifikation nur als einen geſetzgeberiſchen Verſuch Unter Zu
hilfenahme der Gewohnheit und der Auslegekunſt hat der Richter
das Geſetz, das als lückenlos anzunehmen iſt, auf den Einzelfall
anzuwenden. Nie darf CEL eine Entſcheidung ablehnen mit der Be
gründung, daß keine geſetzliche orſchri beſtehe Da CS aber aller
Theorie 3zUm Trotz dennoch Lücken im Geſetz gibt, ſo ird die Tätig⸗
keit des Richters in dieſen Fällen einem unnatürlichen, gekünſtelten
orgehen; Tatbeſtände werden das geſunde Menſchenurteil
geſetzlichen Beſtimmungen untergeordnet. egen dieſe „Begriff
jurisprudenz“ hatte ſchon Ihering ellung genommen.) Eine
eigene Schule aber entwickelte ſich IM uſchluß die Schrift Kan⸗
torowicz': Gnaeus Flavius, Der Am die Rechtswiſſenſchaft,

die ſogenannte Freirechtslehre. Wie bei allen derartigen
Reformbeſtrebungen, ſo erſcheinen auch hier mannigfache Unklar
heiten owie Uebertreibungen, ſelbſt von den Vertretern der
Theorie Iim Ernſte nicht aufrech erhalten werden wollen.) Es andelt
ſich Ausfüllung der Geſetzeslücken, dann aber auch überhaupt

Hintanhaltung eines nach der aſſu des Richters ungerechtenUrteiles.
Sehr adikal äußerte ſich Ernſt Uch Hi ſeiner ereits erwähnten

Schrift „Juriſtiſcher Kulturkampf“. niter geſchickter Ausnützung all
der wa der modernen Re  Pflege, tadelt mit bitterem
Sarkasmus die formaliſtiſ Geſetzesauslegung der Richter. Sie

ering, erz und In m der Jurisprudenz (erſte Ausgabe1880, 904, beſonders 247 f. 337
Der Titel der Schrift eutete bereits eine Umwälzung in der

Rechtslehre hin Gnaeus Flavius, röm. Aedil, einen Beſchluß durch,
nd ein Verzeichnis der dies fasti (Gerichtstage) und der legis actiones
dem Volke bekanntgegeben wurde Darüber große Entrüſtung bei den
riſten, ſich in ihrem Geſchäft beeinträchtigt ühlten; aber vbon 0 habe,

Tzählt man, die geiſtige Verarbeitung des Rechtsſtoffes eingeſetzt.
Die reiche Literatur verzeichnet bei E 3 E, en IiM Geſetz, 1916,
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ſind Pandektologen, die an einer eigenen Krankheit, Pandektitis,
leiden. Dieſf Gattung verknöcherter Begriffsmenſchen ſind nach des
Autors Meinung gar NI fähig, das Recht finden. me Beſſe
rung ſei erſ erwarten, wenn Em neue Juriſtengeſchlecht
M „Digeſtenkohl“ und romi „Rechtstalmudiſtik“ praktiſch mM der
ſoziologichen Rechtswiſſenſchaft herangezogen würde.“)

Wel Grundſätze ſtellt nun die Freirechtslehre auf? Bei Be
antwortung dieſer rage iſt beachten, daß ES ſich bei der Frei⸗
rechtsbewegung keine ſtreng geſchloffene Ule handelt, alſo

dere Schattierungen vorkommen;bei einzelnen Vertretern beſon
chen ewegung ielfachferner, daß hiEer, wie bei jeder agitatorif

zweideutige Schlagworte verwendet werden Aus manchen Euße
rungen könnte man vielleicht den Satz herausleſen: Die freie echts⸗
findung dur den Richter die Regel, die Bindung das Geſetz
gleich die Ausnahme. Mit dief Satz wäre, ird mit ſeiner
Anwendung Ernſt gemacht, einem gefährlichen Subjektivismus Tür
und Tor geöffnet; iſt überhaupt nuLr als extreme Reaktion
eine ungeſunde Begriffsjurisprudenz verſtändlich. Vertreter der
Freirechtstheorie roteſtieren aber die Zumutung einer
Theorie. So Tklärt Fuchs:“) „Kein „Freirechtler iſt 1e auf den
Gedanken gekommen, Richter Urfe entgegen dem ausgeſproche⸗
nen illen des Geſetzes einen ImM Sinne der Gerechtigkeit aufge⸗
ſtellten Grundſatz auf den Kopf tellen und die Ausnahme zur aſt

el machen  7.ausnahmsloſen Reg
Wohl aber ſpieIt Em anderer Satz m der Freirechtslehre eine

große Rolle: Das Geſetz tel die ege dar; w o m mi
dem Geſetz, bezw der Auslegung desſelben nicht au  VV
ommt, tritt die reie Rechtsfindung ein Zur Verteidi⸗—
gung dieſes deé kann mon —27 ich auf die oben erwähnten Momente
der römiſchen eutſchen Rechtsgeſchichte, ＋.owie auf den eute

Nordamerika dem Richter gewährten influßnoch m England und
ſowie cuf die Tatſacheauf die Rechtsentwicklung (Commun law),

berufen, daß EeS ſchlechterdings unmöglich iſt ückenloſes Recht
ſchaffen; die zur Ausfüllung der Yücken verwendeten ittel Ana
logie und juriſtifche Konſtruktionen nuL oft ungerechte und
billige Urteile zuſtande kommen laf

braus ſoll nuun m diefer Lage der Richter das Recht —  öv
Jung meint, daß derartige Neuermittlungen bei der Rechtsfindung

Die Vorbildung der angehenden Juriſten iſt ehr einfach An die
Volksſchule glieder ſich ein zweijähriger ortbildungskurs. Humaniſtiſche
Bildung iſt überflüſſig. Die Un iſtiſche iſt edigli eine praktiſche
Schule. Die mu eine eitlang praktif in Fabriken, Land

84 Ein derartwirtſchaften, pediteurhäuſern U dgl tätig ſein

5
würde Aber kaum eln erk wie des erfaſfErs „Juriſtiſchergebildeter Juriſt

Fän iefern önnen

Das 54.  Problem des natürlichen Rechtes, 329; Bülow, Geſetz und
Das ſtumme1885, 36, bereits den Satz aufgeſtellt:
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immer ein Rückgriff auf die letzten Grundlagen der Unterſcheidung
von Recht und Unrecht ſeien und daß aher die Unterſuchung dieſer
thiſchen rundlage nicht lediglich em rechtsphiloſophiſches Problem
bedeute, ſondern Uurchaus zur Wiſſenſchaft des geltenden Rechtes
gehöre. Wir hätten alſo hier einen Rückgriff auf das Naturrecht.
reilich dürfen wir arunter nicht das omiſtiſche Naturrecht ver⸗
ſtehen; denn derſelbe Autor proteſtiert ausdrücklich gegen em „durch
den Finger Gottes In die Herzen der Menſchen eingegrabenes Recht“
Ex omm der chriſtlichen Naturrechtslehre Elze,?) E
lehrt, der Richter habe die Geſetzeslücken nicht nach den herrſchenden
Anſchauungen, nach der Verkehrsauffaſſung oder nach freiem Er⸗
meſſen auszufüllen, ſondern nach der beiden Parteien gemeinſamen
Norm, als ſchließlich das alte Suum cuique, neminem lae Cre

aufgeführt ird Auf die Intereſſenabwägung, auf die Rechtsſozio⸗
logie verweiſen andere Autoren.s) Eck rklärt „Wir ſſen
der hiſtoriſchen Auslegung feſthalten ber dieſe 0ll keine rein ſub
jektive ſein Sie ermittelt die menſchlichen Vorſtellungen,
bei dem organge der Geſetzgebung hervorgetreten ſind hber ſie
geht ber dieſe Vorſtellung zurück auf die für das Geſetz auſalen
Intereſſen. Und ſie ſchließt die Rechtsgewinnung des Richters nicht
ab, ſondern fordert eine richterliche 0  1  un 7.

Prof Ili einer der bekannteſten Vertreter der rechts
ſoziologiſchen Richtung, ſtellt olgende Grundſätze auf ) egen
den Sinn, den der Urheber eines Rechtsſatzes mit emſelben ver⸗
bunden hat, darf der Richter den echtsſatz nicht anwenden;
einen kann die Rechtſprechung erſt durchgreifen, wenn

ſich zum Gewohnheitsrecht verdichtet hat; wo dagegen der
Richter bei Anwendung eines Rechtsſatzes eine ſe

ändige In  ter
eſſenabwägung und Schutzgewährung vornehmen mu  L, eil der
Sinn unergründet oder unbeſtimmt oder widerſprechend iſt, oder
eil der Urheber offenbar eine Lücke ließ, Oll EL nicht ogiſche Trug⸗
üſſe anwenden, ſondern das, was iſt, agen dürfen Damit über⸗ 2nimmt EL für die Entſcheidung auch die reie Verantwortung.
des Geſetzes vermag der türmiſchen des Lehens Uuie völlig Herr
3 werden. In zahlloſen Fällen, das Eſe nicht ausreicht, muß
die Tätigkeit des Richters elbſtändiges Recht chaffen, dies Aus der frei⸗
Wne . Quelle des Bolksrechtsgefühles ſchöpfen.“

Lücken IM Geſetz, Leipzig 1916,
Vgl Fuchs, 5 ted Ner Voh., und 1  E, Feſt

ſchrift für Sohm, ünchen 1914, 286, meint, daß für die Geſetzesauslegung
maßgebend ſei, was „Der gebildete, ſozial enkende Mann als richtig emp
finde Dies ſei der richtige ern des ſogenannten Naturrechtes.

Geſetzesauslegung und Intereſſenjurisprudenz, für die zivi⸗
ÜUbin, 1914, 112liſtiſ che Pra  Ehxis,111 E., Die i  erliche Rechtfindung auf run eines Ee

7 ering Jahrbücher für die ogmati des bürgerlichen Rechtes, 1917,65 ff

ſatzes Ebenderſelbe, Die Uriſtiſche ogik, übingen 1918, ſucht nachzu
weiſen, daß erſt die freie Auslegung wahres, brauchbares EH



Einen Niederſchlag der freirechtlichen Theorien kann man
Art des Schweizeriſchen Zivilgeſetzbuches vom *  ahre 1907

inden: „Das Geſetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für
die C68 nach Wortlaut und Auslegung eine Beſtimmung nthält
Kann dem Geſetz keine orſchri entnommen werden, Oll der
Richter nach Gewohnheitsrecht und wo auch Em fehlt, nach
der ege entſcheiden, die als Geſetzgeber en Urde Er
folgt dabei bewährter ehre und Ueberlieferung.“

Bei der Ausdehnung, die Freirechtstheorie g9  nen
hat, mußten auch die offiziellen juriſtiſchen Kreiſe hiezu ellung

men
Der ſche Richtertag 1911 m Dresden ſtellte olgende Grund⸗ätze au Die richterliche Gewalt iſt dem Geſetze unterworfen;

Er Richter hat niemals die Befugnis, vom Geſetz abzuweichen.
Die Zweifelhaftigkeit des Geſetzinhaltes berechtigt den Richtericht, nach ſeinem Ermeſſen entſcheiden; vielmehr iſt der Zweifeldurch Auslegung des Geſetzes nach Sinn und Zweck und zutrefendenfalls durch nalogie 3u bſen ſt Ein Geſetz verſchiedener

Auffaſſung fähig, ſo hat der Richter derjenigen Auslegung den Vor⸗
3ug geben, 2 dem Rechtsbewußtſein und den erkehrs⸗dürfniſſen beſten entſpricht.

Hiemit iſt der Spielraum der freien Rechtsfindung ziemlichingeſchränkt.
Von Bedeutung für die ewegung iſt die Im Februar1911 gegründete Vereinigung „Recht und Wirtſchaft“, die ſich zurufgabe geſte hat, eine verſtändige Weiterentwicklung von Rechtud Rechtsanwendung fördern Gehildet Urde dief Vereinigungurch den Zuſammenſchluß von zwei ruppen, von denen die eine,eführt von Bozi, die Anwendung der naturwiſſenſchaftlichen Methodeuf die Re

ſprechung vertrat, während die andere unter

E Führung Börngens eine durchgreifende Neugeſtaltung des
Rechtes anſtrebte. Es erſtreckt ſich emnach die Tã  *  tigkeit dieſer Ver
inigung auf Geſetzgebung und Verwaltung und nicht zuletzt aufe Vorbedingung: Vorbildung der AY

Uriſten Derart hat geradete Literatur ber den Juriſtenunterricht einen beinahe unheim⸗ichen Umfang angenommen.?

Hinfchtlich der ellung des Richters 3zUm hat „Rechtnd Wirtſchaft“ olgende Grundſätze aufgeſtellt:“) „Der Richteruß dem Recht unterſtehen... Die Atſachen müſſen nach den
uſammenhängen des wirtſchaftlichen und ozialen Lehbens gewertend geordne werden. Bei der Anwendung dürfen die Geſetzenicht als ückenloſe Offenbarungen angeſehen werden Das Ergebnis

Bachem, Staatslexikon, V“, 1426
Zuſammenſtellungen bei

ſtudium, München 1916, 3
6 E Rechtsunterricht und E0  em, Staatslexikon, VI. 1427



muß rau  A ſein; es kommt nicht darauf allein 0 bb
grammatiſch und ogiſch aus den Geſetzen ableiten läßt. Begriffedürfen den natürlichen lick für den Zuſammenhang der Dinge,
die aktiſche Brauchbarkeit und wahre Gerechtigkeit des Ergebniſſes
nicht verkümmern.“

Durch dieſe Aufſtellungen iſt die Freirechtslehre ereits ehr
reduziert. 4 aber dem Richter i zweifelhaften Fällen das Recht
3u, das Urteil nach dem Rechtsb ewußtſein fällen kann der Zweifel
nicht un erzeugt werden? Was iſt Rechtsbewußtſein? Wird
asſelbe nicht mit der Weltanſchauung des Richters E  eln Das
Ergebnis muß,brauchbar“ ſein. Gut; wer entſcheidet ber die Brauch
barkeit? der Richter nach ſeiner Auffaſſung? Damit ſind wir

wunden un angelangt.
Fuchs?) meint allerdings, daß das ausgebildete Re  gefü

des Richters und die Ueberwachung durch die höheren Inſtanzen
Igbrau ausſchließe 77  E. ſoziologiſche Rechtslehre ent

feſſel die Gemütskraft, das Wahrheits⸗ und Rechtsgefühl des Richters
und verankert zugleich M Ene wahre Beobachtungswiſſenſchaf
Ueber deren Ergebniſſ debattieren wir der Wiſſenſcha
nd eNn wichtigen Sachen drei Inſtanzen. Ein Areopag der
beſten Juriſten Millionennation überwacht als Reichsgericht
dieſe Rechtsgewinnung.“ Gewiß iſt dies Eme Kontrolle. Auch
heute ſchon ſich IM allgemeinen En Richter mit der Spruch

Widerſpruch vbmmen Die Freire  ehr ird aber
ihrer Betätigung nUuLr noch mehr die Entwicklung des Juriſten⸗

rechtes fördern Hiebei iſt die Mögli  El gegeben unbequeme
geſetzliche Beſtimmungen beſeitigen Drei iſpiele Aus der
öſterreichiſchen Spruchpraxis dies beweiſen

Das öſterreichiſche allgemeine bürgerliche Geſetzbuch, 63,
beſtimmt „Geiſtliche, E  6 ſchon höhere eihen empfangen, wie
auch Ordensperſonen von beiden Geſchlechtern, feierliche
Gelübde der Eheloſigkeit abgeleg aben, können keine gültigen
Eheverträge ſchließen.“ Bis 3zUm A  ahre 1904 Urde dieſes Hin⸗
dernis auch ſtaatlicherſeits als Emn Quernde aufgefaßt, das alſo
noch fortdauert, wenn die betreffende Perſon ſich vom Klerikal⸗,
be  5 Ordensſtan losgeſagt hat Auch Urde Ene ſtaatliche Dis
penſation nicht gegeben. Im Jahre 1904 Urde die erſte ſtaatliche
Dispenſation gewährt, 10 1907 Urde, beeinflußt durch die Frei⸗
rechtsbewegung, erklärt, daß mit dem Austritt daus der katholiſchen
Kirche das Hindernis! Wegfall komme. Die ! Parlament wieder⸗
holt vergeblich angeſtrebte Aufhebung des 63 war überflüſſig 9e
worden Nachdem einmal die Breſche gebrochen war, rugen die

Dies geſteht en Elze, O., 3
Juriſtiſcher Kulturkampf, 129
1e das Nähere bei Haring, Grundzüge des katholiſchen rchen⸗

rechtes?, 51  H



Richter kein edenken, gegeb enenfalls ſich der gleichen Meinung
anzuſchließen.

Ein weiteres Beiſpiel aus der öſterreichiſchen Spruchpraxis.
111 des allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuches ſtellt im inklangmit dem kanoniſchen den Grundſatz auf „Das and einer

gültigen Ehe kann zwiſchen katholiſchen Perſonen nur durch den
Tod eines Ehegatten getrenn werden.“ Da aber nach dem
von Nachbarſtaaten Ehen überhaupt als trennbar rklärt wurden,konnte ES nicht ehlen, daß weniger iſſenhafte, Unglückliche Ehe
CEute Urch mgehung des heimatlichen Geſetzes eine Trennung
ihrer Ehe und die Eingehung anderweitiger Ehen anſtrebten. Soweit
die Gerichte m die Lage kamen Em Urteil fällen, wurden olcheweitere Ehen bis m die neuere Zeit für ungültig Tklärt. Anders
ſeit dem Zeitalter der Freirechtsbewegung. Bezeichnenderweiſe erfloßim ahre 1907 (alſo QAm Beginn der Freirechtsbewegung) eim Er
kenntnis des erſten Gerichtshofes, welches eine mit Umgehung
des öſterreichiſchen Geſetzes (im Wege ber Ungarn) abgeſchloſſenach öſterreichiſchem bigame) Verbindung als gültig
erkannte.“ , infolge der „freien Rechtsfindung“ ging man ſo weit,
daß elbſt die Erklärung einer artei, die ungariſche Staatsbürger⸗

nuLr zUm Scheine erworb habE den Richter nicht inderte,die zweite auf Grund des ungariſchen Zivilehegeſetzes eingegangeneEhe für gültig erklären.?
Ein noch kraſſeres Beiſpiel bilden in Oeſterreich die ſogenanntenDispensehen (auch Ehen, nach dem niederöſterreichiſchenLandeshauptmann Cver enannt). 62 ſtellt den

rund Atz der Monogamie auf, 111 die Untrennbar⸗
teit einer katholiſchen Ehe Dieſe Strenge gefiel nun manchen Ver
waltungsbeamten nicht hr „Rechtsbewußtſein“ war für die renn
barkeit der Ehe Weil nun keine indispenſablenmdernt 30 dispenſierte man vom inderni des Ehebandes und geſtattete derart Wiederverheiratung bei Lebzeiten des
anderen rechtmäßigen Gatten. Nachdem 0ſe derartige Dispensehen ſchloſſen Qren als Uehen oder atatholit Ehen),klärte allerdings Ein Gutachten des Oberſten Gerichtshofes, daßolche Dispenſationen beim heutigen Standpunkte der Geſetzgebungunberechtigt ſind und daraufhin geſchloſſene Ehen auf Anſuchenfür ungültig Tklärt werden können. Zu einem Verbot dieſer amoſenDispenspraxis konnte ſich die höchſte Verwaltungsbehörde aber nichtentſchließen Derart dauert der Unfug weiter.

Dieſe eiſpiele zeigen, daß die Freirechtstheorie keineswegsledigli eine Schu  Ebrie iſt, vielmehr ereits EUtliche Spuren
Erkenntnis des erſten Gerichtsho

holiſches Kirchenrecht, 1908, fes  54 vom 18 Juni 1907, 7373
(Archin Ar kat

e für katholiſches ＋2—.

Kirchenrecht, 1912, 346 ff., mit
geteilte Entſcheidung des Oberſten Gerichts



öffentlich Rechtsleb en aufweiſt Was Jahrzehnte hindurch
liberalſten Juriſten auf dem Gebiete der Juſtiz und Verwaltung
nicht gewagt aben, erledigt der moderne Freirechtstheoretiker mit
einem *J.buveränen Federſtrich. Was man dem katholiſchen Natur⸗
recht älſchlich andichtete, eiſtet tatfächli die Freirechtstheorie:
nbefugte Abänderung des beſtehenden Geſetzes

Kann, ſoll manWir ſtehen Ende unſerer Ausführungen.
ſich begeiſtern für das moderne Naturrecht und ſeine Ausläufer:
Rechtsſoziologie und Freirechtslehre? Die Antwort iſt nicht Sichwer

chafft emn mechaniſ Geſetzesanwendung oft 0  en
Unbilligkeiten. Do auch das moderne Naturrecht iſt durch die Welt
anſchauung ſeiner Vertreter beeinflußt Und da nun. leider em Gro
teil der weltlichen Richter und Verwaltungsbeamten nicht 48 rich⸗
tige Verſtändnis für die katholi Kirche und hre Einrichtungen

turrechts⸗aufbringt, darf die katholiſche Kirche von der neuen Na

ewegung nicht viel Ute. rHho

Itimmen aus dem Jeſuiten⸗Orden über den
Wandel vor Gott

Von Subregens Dr Brander in Würzb urg
Schluß.)

Kapitel Die ee Art der Vergegenwärtigung
Gottes durch ein Phantaſiebild 1279 bis

kenWir können ott auf drei rten uns gegenwärtig den
Die erſte iſt m einem Sinnesbild, wenn wir uns nämlich Chriſtus
unſeren Heiland jedem Ort und be jedem Werke als unſeren

1es iſt nämlich einer unter den vielen Vor⸗vorſtellen.
teilen der Menſchwerdung des Gottesfohnes, daß wir uns Gott
ſichtbar und ähnlich überall gegenwärtig vorſtellen können.
Wenn auch mi der angenommenen Qatur ereits m den Himmel

ſondern nuLr imaufgefahr und auf Erden nicht jedem Orte,
ſſen wirSakramente der Eu ariſtie wirklich gegenwärtig iſt, mu

ihn doch zur Beſſerung Unſeres Charakters allüberall, wo wir Uuns
aufhalten, gleichſam gegenwärtig denken und ihn, der nach ſeiner
Gottheit ahr gegenwärtig ſt, uns vortellen, als wäre er
auch ſeiner enſ nach nicht bweſend

Bei dieſer Art der Vergegenwärtigung Gottes 3II
gende Regeln beachten ind aber 450

Stelle dir Chriſtus in dem eheimniſſe vor, das dir mehr
zuſagt und dir nach der Ufe deines geiſtigen Fortſchrittes größeren
Utzen bringt! An einer anderen Stelle de  * erkes bei der ehr


